
 

 

Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27. Mai 2015 
 
 
Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei dem 
genehmigten Kapital unter Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Ver-
bindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Genehmigtes Kapital 2015) 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 die Schaffung eines genehmig-
ten Kapitals in Höhe von insgesamt Euro 1.559.471,00 vor. Das neue genehmigte Kapital soll an 
die Stelle des zum 26.05.2014 ersatzlos ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2009 (§ 4 Abs. 5 
der Satzung) treten und damit sicherstellen, dass der Gesellschaft in den kommenden fünf Jahren 
wieder ein genehmigtes Kapital für Bar- und Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung steht. Dabei 
soll das neue Genehmigte Kapital 2015 in seinem Umfang weder über das frühere Genehmigte 
Kapital 2009 hinausgehen noch andere, grundlegend abweichende Regelungen enthalten. Es 
besteht kein weiteres genehmigtes Kapital bei der Gesellschaft. 
 
Das zur Beschlussfassung vorgeschlagene genehmigte Kapital soll den Vorstand ermächtigen, 
das Grundkapital der Gesellschaft – in gleicher Weise wie das frühere Genehmigte Kapital 2009 – 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Eu-
ro 1.559.471,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.559.471 neue Aktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen zu erhöhen. Die neue Ermächtigung soll eine Laufzeit bis zum 26. Mai 2020 haben. 
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 ist den Aktionä-
ren ein Bezugsrecht einzuräumen, das grundsätzlich im Wege des mittelbaren Bezugsrechts ab-
gewickelt werden soll. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszuschließen. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 
10% des bei Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister bestehenden oder – sofern dieser 
Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 
(nach den derzeitigen Verhältnissen also im Hinblick auf bis zu 519.823 neue Aktien) ausge-
schlossen werden können, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesent-
lich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, sogenannter erleichterter Bezugsrechtsausschluss). 
Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass auf diese 10%ige Beschränkung andere Fälle des erleich-
terten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung 
anzurechnen sind. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen, die 
10% des Grundkapitals nicht übersteigen, ermöglicht es der Gesellschaft, zur Aufnahme neuer 
Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig und ohne die mindestens zweiwöchige Frist zur 
Ausübung von Bezugsrechten abwarten zu müssen flexibel auf sich bietende günstige Kapital-
marktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu 
können. 
 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG handelt es sich 
um einen gesetzlich vorgesehenen Regelfall. Die Beschränkung auf 10% des Grundkapitals dient 
dem Schutz der Aktionäre im Hinblick auf eine übermäßige quotenmäßige Verwässerung ihrer 
Beteiligung. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über 
die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten Bezugs-
rechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Damit wird insgesamt sichergestellt, dass die Vermögens- und Beteili-



gungsinteressen der im Einzelfall vom Bezugsrechtsausschluss betroffenen Aktionäre angemes-
sen gewahrt werden.  
 
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen ausgeschlos-
sen werden. Der exemplarisch aufgeführte Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und 
Beteiligungen an Unternehmen ist der aus Sicht der Gesellschaft wahrscheinlichste Fall einer 
möglichen Sacheinlage, die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll aber nicht hierauf 
beschränkt sein. Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll die Gesellschaft vor 
allem die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich bieten-
de Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen zu reagieren. Im Rahmen 
von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern neben 
oder an Stelle eines Kaufpreises ausschließlich in Geld auch Aktien bzw. nur Aktien zu gewähren. 
Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont werden. In der Praxis 
wird zum Teil von Verkäufern die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft als Ge-
genleistung erwartet, damit diese an zukünftigen Kurschancen beteiligt sind.  
 
Es könnte auch vorkommen, dass die Gesellschaft bestimmte andere einlagefähige Wirtschaftsgü-
ter, insbesondere z.B. Marken und andere Immaterialgüterrechte, erwerben möchte, um so ihre 
Wettbewerbsposition zu verbessern. Auch in diesem Zusammenhang kann es angebracht sein, 
das Bezugsrecht auszuschließen, um Aktien an einen Verkäufer ausgeben zu können und so die 
Liquidität der Gesellschaft zu schonen bzw. um einen entsprechenden Wunsch des Veräußerers 
zu erfüllen. 
 
Zwar könnten im Rahmen solcher Akquisitionen auch eigene Aktien der Gesellschaft verwendet 
werden, dies setzt jedoch deren vorherigen Erwerb voraus. Eine Ermächtigung zu einem Rückkauf 
eigener Aktien liegt zwar vor, jedoch insbesondere wegen des damit verbundenen Liquiditätsbe-
darfs ist dies unter Umständen für die Gesellschaft nachteilig gegenüber der Nutzung des geneh-
migten Kapitals und daher kein gleich geeignetes Mittel.  
 
Für den Fall, dass sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger einlagefähiger Wirtschaftsgüter konkretisiert, wird 
der Vorstand jeweils im Einzelfall prüfen, ob es sich empfiehlt, eine Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen unter Bezugsrechtsausschluss durchzuführen. Dabei wird der Vorstand auch die unter-
schiedlichen Finanzierungsalternativen, wie Verwendung liquider Mittel der Gesellschaft, Kreditfi-
nanzierung oder auch die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugs-
recht der Aktionäre sowie die damit verbundenen Unsicherheiten bei der Durchführung und den 
damit verbundenen Zeitbedarf berücksichtigen. Er wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, 
wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der Erwerb gegen Ausgabe neuer Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital 2015 im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 
liegt. Insbesondere wird der Vorstand sorgfältig prüfen und sich davon überzeugen, dass der Wert 
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Eine schemati-
sche Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere können damit 
einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wieder in 
Frage gestellt werden. 
 
Ferner ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen auszu-
schließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitaler-
höhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und 
erleichtert so die Abwicklung der Kapitalerhöhung. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Wei-
se bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt durch diesen 
Bezugsrechtsausschluss ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die Ermächtigungen zum Ausschluss 
des Bezugsrechts aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des bei Ausnut-
zung der betreffenden Ermächtigung zu Lasten der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für 
sachlich gerechtfertigt und für angemessen.  



 
Der Vorstand hat zur Zeit keine Pläne, von dem genehmigten Kapital und den Ermächtigungen 
zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch zu machen. Soweit der Vorstand während eines Ge-
schäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der jeweils folgenden Hauptversammlung 
hierüber berichten. 
 
Der Bericht des Vorstands ist über die Internetadresse http://www.amadeus-fire.de/de/investor-
relations/hauptversammlung zugänglich und liegt während der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme aus. 
 
 
 
Frankfurt am Main, im April 2015 

Amadeus FiRe AG 
Der Vorstand 

 


